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in wahrer Held heutiger Kriege« , so lautete
Andre as Zumachs Laudatio auf den US-S a-

nitätsgefreiten Agu stín Agu ayo , der seinen erneu-
ten Kriegsdienst im Irak verweigerte , daraufhin
von einem amerikanischen Militärgericht zu acht-
monatiger Haft verurteilt und am 2 1 . D ezemb er mit
dem Stuttgarter Friedenspreis ausgezeichnet wur-
de . In der Tat gebührt dem widerständigen S ani-
tätssoldaten Aguayo , der unge achtet persönlicher
Repre ssalien unb eirrt seinem Gewissen folgte , all
der Respekt, den ihm sein Laudator zollt.

Gleiche s gilt für den aufrechten Bunde swehr-
maj or Florian Pfaff, den derselb e Sprecher b ereits
mit seiner Ansprache anläßlich der Verleihung des
AMO S-Preise s geehrt hatte (A bgedruckt inF or u m

Pazi fi s mus 14, Seite 26f. − A nm. d. Red.) . D er war
j enem dafür verliehen worden, dass er sich, soweit
b ekannt, als einziger deutscher Soldat geweigert
hatte , b efehlsgemäß das völkerrechtliche Verbre-
chen de s Angriffskriege s gegen den Irak im Jahr
2 0 0 3 zu unterstützen .

Zu Recht verweist Andreas Zumach auf die
kaum zu üb erschätzende B edeutung diese s Falle s,
wie sie sich nicht zuletzt in dem epo chalen Urteil
de s Bundesverwaltungsgerichtes vom 2 1 . Juni
2 0 0 5 (nicht Juli 2 0 0 5 , wie Zumach fälschlich ver-
merkt) manifestiert.

Leider trübt j edo ch der strahlende Glorien-
schein, mit dem Laudator Zumach − dem der Autor
übrigens seit langen Jahren persönlich verbunden
ist − den angeblich einzig »wahren Helden« aus den
Reihen der Bundeswehr umgibt, seinen Blick auf
die Tatsachen . In den deutschen Streitkräften hat
nämlich, seit die se D eutschland auch auf dem B al-
kan o der gar, wie ein ehemaliger Verteidigungsmi-
nister zu schwadronieren b eliebte , am Hindu-
ku sch verteidigen, eine Vielzahl von Soldatinnen
und Soldaten b eschlo ssen, ihrem Gewissen und
dem Diensteid zu folgen, anstatt b edenkenlo s völ-
kerrechts- und grundge setzwidrige B efehle ihrer
Vorgesetzten auszuführen . All j ene Kriegsdienst-
verweigerer im wahrsten Sinne des Wortes handel-
ten genauso wie die von Andreas Zumach Gelobten
unter Inkaufnahme hoher persönlicher Risiken −
immerhin stellen Gehorsamsverweigerung und
Ungehorsam nach dem deutschen Wehrstrafge setz
mit Freiheitsentzug bewehrte Straftaten dar.

So weigerte sich − entgegen Andreas Zumachs
B ehauptung, nicht ein einziger der 1 9 9 9 am völker-
rechtswidrigen Luftkrieg der Nato beteiligten
deutschen Soldaten hab e »auch nur einen einzigen
B efehl nicht ausgeführt« − ein gute s Dutzend Luft-

waffenpiloten, mit ihren E CR-»Tornado s« die ihnen
b efohlenen Luftangriffsmissionen zur »Unterdrü-
ckung der gegnerischen Luftabwehr« , wie es im
einschlägigen Militärj argon heißt, zu fliegen .

Eb enfalls unzutreffend ist die Aussage , e s habe
keine Verweigerungen von in Afghanistan einge-
setzten Bundeswehrsoldaten gegeben . So wurde
die S anitätssoldatin Hauptfeldweb el Christiane
Ernst-Zettl scharf disziplinar gemaßregelt, weil sie
die Vereinb arkeit ihr erteilter B efehle mit dem hu-
manitären Völkerrecht infrage stellte und sich ge-
weigert hatte , ihre Rot-Kreuz-Armbinde abzulegen
− sie sollte nämlich als S anitäterin Komb attantentä-
tigkeiten durchführen (wie übrigens Aguayo
auch) .

D er Autor selb st hat e s im März letzten Jahre s
entgegen der B efehlslage abgelehnt, den Einsatz
deutscher »Tornado«-Aufklärer in Mazar-e-Sharif lo-
gistisch zu unterstützen, woraufhin in offiziellen
Stellungnahmen gegenüb er der Presse unverblümt
mit dem Staatsanwalt gewunken wurde . D ass er
sich dab ei expre ssis verbis auf das Pfaff-Urteil b eru-
fen hat, widerlegt schlagend die irrige Au ssage Zu-
machs, »bislang hab e no ch kein Bundeswehran-
gehöriger davon Gebrauch gemacht« .

Ganz im Gegenteil − dies war der Lackmuste st,
was mittlerweile auch j ene Dutzende Bunde swehr-
soldaten erkannt hab en, die sich b ei Rechtsanwäl-
ten nach den Möglichkeiten erkundigt hab en,
eb enfalls ihren Dienst in Afghanistan abzulehnen .
In B erlin grassiert seitdem die »Angst vor der Mas-
senflucht aus dem soldatischen Gehorsam« . Ver-
brieft sind darüb er hinaus mehrere Fälle von aner-
kannten und abgelehnten Kriegsdienstverweige-
rungen von aktiven und ehemaligen Soldaten und
Soldatinnen bis hinauf in die Offiziersränge , die
ausdrücklich die kriegerischen Missionen der Bun-
de swehr als B egründung für ihre Gewissensent-
scheidungen b enennen .

Lediglich last not le ast sei erwähnt, dass seit
Jahrzehnten auf deutschem B o den keine To desur-
teile verhängt oder gar exekutiert werden dürfen .
US-Militäreinrichtungen sind eben nicht, wie Zu-
mach fälschlich au sführt, »praktisch extraterritori-
al, da die deutschen Gesetze und auch das Grund-
ge setz hier keine Gültigkeit hab en . « Jenes ergibt
sich aus dem Nato-Truppenstatut in Verbindung
mit dem 1 9 9 3 novellierten Zusatzabkommen, in
dem die Rechtspflichten der in D eutschland statio-
nierten alliierten Truppen akribisch bis hin zur Ein-
haltung der deutschen B e stimmungen zur Abfall-
b eseitigung geregelt sind .

Jürgen Rose

Und sie verweigern doch!
Zu Andreas Zumachs Laudatio auf Agustín Aguayo
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Von fundamentaler B edeutung ist insb esondere
die B e stimmung (Art. 5 3 in der ge änderten Fas-
sung) , dass auch innerhalb der Liegenschaften, die
den verbündeten Streitkräften zur ausschließli-
chen Nutzung üb erlassen sind , das deutsche Recht
gilt (siehe »Freitag« vom 1 3 . Septemb er 2 0 02 ) .

Diplo m-Pädagoge Jürgen Rose ist Oberstleu tnan t
der Bundeswehr und einer der Sprecher des A r-
beitskreises Darmstädter Signal, einer Verein i-
gung kritischer Bundeswehrsolda ten. Er vertritt
in diesem Beitrag n ur seine persö nlichen A uffas-
sungen.

Eberhard Kunz

Zur Reichweite von Art. 4 Abs. 3 GG
Rechtliche Überlegungen zur Streitfrage zwischen Zumach und Rose

1 . Wie weit reicht der Geltungsbereich von
Art. 4 Abs . 3 GG?

Zunächst muss vorau sge schickt werden, dass Arti-
kel 4 Ab s . 3 Grundge setz (GG) sich vom Wortlaut
her auf alle Menschen bezieht, nicht nur auf deut-
sche . E s handelt sich aber um ein Grundrecht, das
auch nur dem deutschen Staat entgegengehalten
werden kann . D as ergibt sich ganz zwanglo s da-
raus , dass das deutsche Grundgesetz auch nur Ab-
wehrrechte gegen Eingriffe de s deutschen Staate s
zur Verfügung stellen kann . Folgt nun darau s, dass
sich ein Au sländer, möglicherweise dazu no ch ein
Angehöriger einer hier stationierten au sländi-
schen Truppe , im Zusammenhang mit dem Asyl-
recht auf das Grundrecht der Kriegsdienstverwei-
gerung berufen kann? Zur B e antwortung dieser
Frage sind zunächst ein p aar grundsätzliche Aus-
führungen zum Asylrecht notwendig.

D em Ge setzgeb er gefiel es , die Regelungen zum
Asylrecht, die er kurz und bündig im ursprüngli-
chen Art. 1 6 Ab s . 2 S atz 2 GG in einem S atz fasste , im
Laufe der Jahre immer mehr einzuschränken . Ir-
gendwann b emerkte die Regierung der Bunde sre-
publik Deutschland , dass das ständige Leugnen der
Tatsachen zu nichts führt, dass man sich längst zu
einem Einwanderungsland entwickelte hatte . D as
Asylverfahrensge setz (AsylVerfG) taugte no ch nie
dazu , Einwanderungsströme zu steuern . D e shalb
wurden immer wieder und schließlich auch durch
die Einführung des Art. 1 6a GG im Jahre 1 9 9 3 wei-
tere Restriktionen eingeführt, was b eispielsweise
die B e stimmung so genannter verfolgungssicherer
Länder angeht. Sogar die Rechtsschutzmöglichkei-
ten wurden wieder verkürzt, nachdem sie zuvor
schon mehrfach gegenüber dem »normalen« Ver-
waltungsrecht eingeschränkt worden waren . D as
Asylrecht war also schon immer in der politischen
Diskussion, Erweiterungen gab es sehr selten und
nur dann, wenn sie aufgrund b eispielsweise euro-
p äischer Vorgaben nicht zu umgehen waren .

Eine allgemeine D efinition der politischen Ver-
folgung, die Art 1 6 Ab s . 1 GG meint, gibt es eigent-
lich nicht. Sie wurde weder in der Rechtsprechung

noch in der Lehre üb ereinstimmend beurteilt. Je-
denfalls b edeutet Verfolgung eine Rechtsgutb eein-
trächtigung von asylrechtlich erheblicher Intensi-
tät, durch die der Flüchtling in eine ausweglo se La-
ge geraten ist. Grundsätzlich stellt j eder Eingriff in
Leib , Leb en o der persönliche Freiheit eine Asyl b e-
gründende M aßnahme dar. Streitig ist hierb ei, ob
Inhaftierungen oder b eispielsweise auch Körper-
verletzungen in ihrer B edeutung dadurch relati-
viert werden dürfen, dass die im Herkunftsstaat gel-
tenden Maßstäb e herangezogen werden . Auch
nicht-staatliche Verfolgung kann mittlerweile zum
Aufenthaltsrecht führen .

D ab ei hat das neue Gesetz j etzt sichere Her-
kunftsstaaten eingeführt ( § 2 9 a AsylVfG) , das sind
derzeit allerdings lediglich die Mitgliedsstaaten
der Europ äischen Union sowie Ghana und Senegal .
Immerhin, so re alistisch sind wir : Die USA gehören
nicht dazu !

Generell hatte das Bunde sverfassungsgericht
(BverfG) b ereits am 02 . 0 9 . 1 9 9 1 (2 BvR 9 39/89)
festgelegt, dass die Wehrpflicht und die damit im
Zusammenhang stehenden S anktionen wegen
Kriegsdienstverweigerung keine politische Verfol-
gung für sich allein genommen darstellen können,
selb st wenn sie von totalitären Staaten ausgehen .
Eine abweichende B eurteilung kommt j edo ch
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(Red .) Die Aussagen von Andreas Zumach in sei-
ner Laudatio auf den US-D e serteur Agustín
Aguayo (siehe Seite 8 in diesem Heft) hab en Jür-
gen Ro se zu Widerspruch veranlasst (siehe vor-
hergehende Seite) . B ei dem Streit handelt es sich
um juristische Frage stellungen, we shalb wir den
Rechtsanwalt Eb erhard Kunz um einen B eitrag
gebeten hab en .

Er b e schäftigt sich mit der Frage , welche
Reichweite das Grundrecht auf Kriegsdienstver-
weigerung nach Artikel 4 Ab satz 3 de s Grundge-
setzes hat und welche Rechte die USA im Umgang
mit »ihren« Kriegsdienstverweigerern in
D eutschland haben .


